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52/J Anfrage 

der Abg. S t ein er, R 0 sen bel' ger, G f ö I I e l' und Ge na ss ün 

(SPÖ) an den Bundesminist er für Lt-!.nd- und Forstwirtschl1ft , 

betreffend die Präsidautunkonferenzen der Landwirtschaftskammern. 

- c- .. - Q-.' 

Nach Berichten in der Press8 finden in b8stirnmten Zei tarschni tten 

Kon(ferenzen der Präsidenten der Le"ndwirtschaftskammernstu.tt., GeIUäss § 6 

der Geschäft sordnun'3 der Präsidentenkonferenz der landwirtschaftlich0n 

HauptkörperschaftGn Österroichs j boschlossen in der PräsidGnta~onfur8nz 

vom 8"Februar 1923l führt bei diesen Kr'nfer\;;nzen der Präsident der Landwirt

. schaftsk8mmer v .. 'n lliedur:5sterreish edel' d8ssen Stellvertreter den Vor sitz. 

])er stellvertr."tend8 Präsident der LandwirtschR.ftskammer von Nidderösterreich, 

Mentasti, wird jüdoch in Verletzung dieser Gesetzüsbestimmung zu den Prö,:;:,.

Jent0nkonferenzen nicht eingeladen, s,~, dass - wieder nach Berichten in der 

Presse - <len Vorsitz abwechselnd ('leI' Präsident der ni ederöst erreichi sehen 

Kamm0r 9 Jleither,und dür Prasidant der Kärntner Kammer"Gruber .. führen. 

Dieser Vr::rgang widerspricht den klaren gesetzlichen Bestimmun~en; 

nuf deren Einhaltuns das Bunc1asmini sterium für Land- und Forstwirtschaft als 

Auf8ichts~ehörd0 zu achten hat. 

Dia tmterfertigten Abge~'rdneteIl stellen daher an den Herrn 

Eunc1cesminister fÜT Land·- und Forstwirtschaft die nachstehende 

Ist der Herr Bunddsminister in der Lage, bekanntzugebl;;n, was das 

von ihm gelei tete Bunde:;;ministerium als Aufsichtsbehörc1e zu unternehmen ge-

lenkt, damit die PräsidentenkonfeY0nzen der Lanclairtsohaftskammern in der 

im Gesetze vorgeseh8nen Weise ab,'jehalten werden? 

-(II-.-.-e-
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